
ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend VKI: Klausel zur Vertragsverlängerung bei GoStudent unzulässig 

Der Verein für Konsumenteninformation hat am 27. Juli 2023 folgende 
Presseaussendung veröffentlicht:1 

VKI: Klausel zur Vertragsverlängerung bei GoStudent unzulässig 
OLG Wien erklärt mehr als 20 Klauseln des Start-ups für gesetzwidrig 

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat mehr als 20 Klauseln des Online­
Nachhilfeunternehmens GoStudent GmbH (GoStudent) bezüglich der 
einseitigen AGB- und Leistungs-Änderung, des Verfalls von bezahlten 
Nachhilfeeinheiten und der automatischen Vertragsverlängerung für unzulässig 
erklärt. Damit bestätigt das Gericht in nahezu allen Punkten die Rechtsansicht 
des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), der im Auftrag des 
Sozialministeriums 22 Klauseln von GoStudent geklagt hat. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. 

Der Gesetzgeber sieht für automatische Vertragsverlängerungen klare 
Regelungen vor. GoStudent hat diese Vorgaben in seinen AGB jedoch nicht 
eingehalten, das bestätigte jetzt das OLG Wien. Der VKI hatte das Bildungs­
Start-up geklagt, nachdem zahlreiche Beschwerden von Konsumentinnen 
eingegangen waren. Bereits das Handelsgericht Wien hatte GoStudent die 
Verwendung dieser und zahlreicher weiterer Klauseln untersagt. GoStudent hat 
damals Berufung erhoben. 

„Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass bei Start-ups 
Konsumentenrechte nicht im Fokus stehen. Das ist besonders unverständlich, 
wenn es sich um medial vielbeachtete Unternehmen wie GoStudent handelt", 
kommentiert Mag. Maximilian Kemetmüller, zuständiger Jurist im VKI. „ Wir 
gehen davon aus, dass GoStudent das zweitinstanzliche Urteil anerkennt und 
sich endlich an seine rechtlichen Verpflichtungen hält. " 

Bei GoStudent wird Kund:innen für die Dauer der Vertragslaufzeit monatlich 
eine vereinbarte Anzahl an Nachhilfeeinheiten gutgeschrieben und der 
entsprechende Betrag automatisch abgebucht. GoStudent sieht vor, dass diese 
Nachhilfeeinheiten verfallen, wenn sie nicht binnen eines Monats verbraucht 
werden. Das OLG Wien sieht darin eine unzulässige Regelung, weil die 
Einheiten auch dann verfallen sollen, wenn die Inanspruchnahme der Einheiten 
an GoStudent scheitern sollte. „Bezahlte Einheiten werden wertlos, wenn 
Schüler:innen die Einheiten - egal aus welchem Grund - nicht innerhalb eines 
Monats buchen und absolvieren können. Damit bereichert sich GoStudent zu 
Lasten von Konsumentinnen, wenn diese ihre Nachhilfeeinheiten nicht nutzen 
können", führt Mag. Kemetmüller dazu aus. 

1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS 20230727 OTSOOll/vki-klausel -zur-vertragsverlaengerung-bei­
gostudent-unzulaessig 
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Das OLG Wien bestätigte auch, dass eine Klausel unzulässig ist, die es 
GoStudent jederzeit ermöglichen sollte, die über die Lernplattform angebotenen 
Services ohne Angabe von Gründen einzuschränken oder ganz einzustellen. 
Zudem untersagte das Gericht dem Unternehmen eine Bestimmung, die das 
gesetzlich zustehende Rücktrittsrecht von online abgeschlossenen Verträgen 
unzulässig einschränkt. 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
nachstehende 

Anfrage 

1. Wie beurteilen Sie als zuständiger Konsumentenschutzminister das Urteil des 
Oberlandesgericht Wien (OLG-Wien) bezüglich der mehr als 20 rechtswidrigen 
Klauseln des Online-Nachhilfeunternehmens GoStudent GmbH (GoStudent) 
bezüglich der einseitigen AGB- und Leistungs-Änderung, des Verfalls von 
bezahlten Nachhilfeeinheiten und der automatischen Vertragsverlängerung? 

2. Bei welchen anderen „Start Up"-Unternehmen bzw. Branchen in Österreich und 
der Europäischen Union (EU) wurden seit dem Jänner 2020 
Konsumentenschutzrechte nicht eingehalten und durch ein Rechtsverfahren 
des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(BMSGPK) bekämpft? 

3. Welche Ergebnisse haben diese Rechtsverfahren des VKI im Auftrag des 
BMSGPK seit Jänner 2020 bisher ergeben (Frage 2)? 

4. Welche Rechtsverfahren des VKI im Auftrag des BMSGPK seit Jänner 2020 
sind noch nicht abgeschlossen (Frage 2)? 
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